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Stiftungen –  
attraktive Option zur Nachlassregelung
Aktuell sind schweizweit über 13'000 gemeinnützige Stiftungen registriert. Damit ist die Stiftungs-
dichte verglichen mit derjenigen von Deutschland oder den USA rund sechsmal höher. Ein Grund 
für die Attraktivität von Stiftungen ist die Möglichkeit, den Nachlass mittels dieser Rechtsform zu 
regeln. Der Artikel zeigt auf, worauf bei der Errichtung im Todesfall geachtet werden muss.  

Mit der Errichtung einer Stiftung haben 
Erblasserinnen und Erblasser die Mög-
lichkeit, das ganze Vermögen oder einen 
Teil davon für einen bestimmten Zweck 
einzusetzen und eigene Ideen weiterzu-
führen. Die Stiftung kann gemeinnützig 
sein oder auch nicht, geführt wird sie 
in jedem Fall treuhänderisch durch Stif-
tungsräte. Damit diese den Zweck der 
Stiftungen getreu erfüllen, werden sie 
hierzulande auf zwei Arten kontrolliert:

 � Durch die eidgenössische Stiftungs-
aufsicht 

 � Indirekt durch die Steuerbehörden

Einfache Errichtung
Eine Stiftung wird zu Lebzeiten oder 
eben im Todesfall errichtet. Bei letzterer 
Variante braucht es entweder ein eigen-
händiges oder öffentliches Testament 
oder einen Erbvertrag. Der Errichtungs-
akt ist ein einseitiges Rechtsgeschäft 
und benötigt keine Zustimmung weiterer 
Personen. Damit die Stiftung rechtswirk-
sam wird, muss sie konstitutiv ins Han-
delsregister eingetragen werden.

Bei der Wahl des Stiftungszwecks sind 
kaum Grenzen gesetzt. Stiftende müs-
sen einzig darauf achten, dass der Zweck 
nicht widerrechtlich, unsittlich oder un-
möglich ist. Der Zweck, oder eben der 
Wille nach dem Ableben, muss in der 

Stiftungsurkunde beschrieben sein. Die-
se beinhaltet grundsätzlich die folgenden 
drei wichtigen Punkte:

 � Den Willen, eine selbständige  
Stiftung zu gründen

 � Die Bezeichnung des Vermögens, 
das in die Stiftung überführt wird

 � Die genaue Umschreibung des  
Stiftungszwecks

Es empfiehlt sich, noch Zusätzliches  
zu regeln, beispielsweise die Organisa-
tion der Stiftung. Idealerweise wird der 
Stiftungsrat zu Lebzeiten bestimmt. Bei 
fehlenden Verwandten und/oder Vertrau-
enspersonen können auch externe Stif-
tungsräte hinzugezogen werden.

Besteuerung von Stiftungen
Bei der Errichtung einer Stiftung ist das 
kantonale Erbschafts- und Schenkungs-
steuergesetz zwingend zu beachten. Je 
nach Kanton kommt im Falle einer Errich-
tung infolge Tod die Erbschaftssteuer zu 
tragen. Dabei wird oft der Tarif für Nicht-
verwandte angewendet, was sehr teuer 
werden kann und vorgängig gut überlegt 
sein muss. 

Sofern die Stiftung als gemeinnützig an-
erkannt wird, kann eine Steuerbefreiung 
beantragt werden. Voraussetzungen 
hierfür sind die Uneigennützigkeit, das 
Allgemeininteresse und der rechtzeiti-
ge Antrag. Wird dieser von den Steuer-
behörden gutgeheissen, entfällt sowohl 
die Erbschaftssteuer als auch die spätere 
Gewinn- und Kapitalsteuer. 

Bei den übrigen Stiftungen werden Ge-
winne unter CHF 5'000 nicht besteuert,  
allfällig höhere Gewinne unterliegen 

dem reduzierten Gewinnsteuersatz von 
4.25% (Art. 71 DBG). Zudem fällt eine 
kantonale Steuer an.

Aufgepasst beim Erbrecht
Das Erbrecht gilt auch bei einer Errich-
tung der Stiftung infolge Tod. Hierbei 
muss ein besonderes Augenmerk auf 
eine allfällige Verletzung des Pflichtteils 
von Erben gerichtet werden. Im Falle 
einer solchen riskiert der Stifter, dass 
einzelne pflichtteilsverletzte Erben die 
Errichtung der Stiftung gerichtlich an-
fechten. 

Es empfiehlt sich also, bereits beim 
Schreiben des Testaments und der Stif-
tungsurkunde abzuklären, ob die Pflicht-
teilswahrung eingehalten wird.

Heiner Suter
Teamleiter Treuhand
Schwyz

FAZIT
Stiftungen stellen in der Schweiz 
durchaus eine attraktive Varian-
te für eine Nachlassregelung dar. 
Achtet der Erblasser oder die Erb- 
lasserin bei der Erstellung des 
Testaments und der Stiftungs-
urkunde auf einige Dinge wie 
Pflichtteilswahrung oder mög-
liche Steuerbefreiung profitiert 
die eigene Stiftung im Nachgang 
deutlich davon. Aufgrund der 
formellen Vorschriften und der 
wegfallenden späteren Korrek-
turmöglichkeiten ist es sinnvoll, 
einen Experten zur Beratung bei-
zuziehen.
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